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Corporate Governance 

Bericht und Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB 

 

Die Grundsätze der Unternehmensführung (Corporate Governance) der CAMERIT AG basieren im We-

sentlichen auf dem Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022, dem 

deutschen Aktienrecht, dem Kapitalmarktrecht und dem Wertpapiergesetz sowie der eigenen Satzung.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG haben am 11. Februar 2026 die Entsprechenserklärung 

zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der 

Fassung vom 28. April 2022 ("DCGK 2022") abgegeben.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG verfolgen das primäre Ziel, im Interesse der Aktionäre eine 

Werterhaltung zu gewährleisten. Der Austausch mit den verschiedenen Dienstleistern und der persön-

liche Kontakt zu den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung dienen dem Vorstand und dem 

Aufsichtsrat zur Umsetzung ihrer Ziele. 

 

Aktionäre und Hauptversammlung 

Die Aktionäre der CAMERIT AG nehmen im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßig vorgesehe-

nen Möglichkeiten ihre Rechte vor oder während der Hauptversammlung wahr und üben dabei ihr 

Stimmrecht aus. Jede Aktie gewährt grundsätzlich eine Stimme. Aktien mit Mehrstimmrechten oder Vor-

zugsstimmrechten („golden shares“) sowie Höchststimmrechte bestehen nicht. 

 

Jeder Aktionär ist berechtigt, – sofern er sich rechtzeitig anmeldet und seine Berechtigung zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen kann – an der min-

destens einmal jährlich einberufenen Hauptversammlung teilzunehmen, das Wort zu Gegenständen der 

Tagesordnung zu ergreifen und sachbezogene Fragen und Anträge zu stellen. Darüber hinaus können 

die Aktionäre die Einberufung einer Hauptversammlung und die Erweiterung der Tagesordnung verlan-

gen. Die Einberufung sowie die für die Hauptversammlung verlangten Informationen und Dokumente, 

einschließlich der Tagesordnung und des Geschäftsberichts, werden entsprechend den aktienrechtli-

chen Vorschriften für die Aktionäre leicht erreichbar auf der Internetseite (https://www.camerit.de/inves-

tor-relations/hauptversammlungen) zugänglich gemacht. 

 

Aktionären, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, ermöglicht 

die Gesellschaft, ihre Stimmrechte durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder einen weisungsge-

bundenen Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Der Vorstand stellt in diesem Falle die weisungs-

gebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre sicher. 

 

Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat 

Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen 

und verfolgen das gemeinsame Ziel, das Unternehmen stabil zu halten. Der Vorstand stimmt die stra-

tegische Ausrichtung des Unternehmens und deren Umsetzung, die Geschäftsentwicklung, das Risiko-

management und die Compliance mit dem Aufsichtsrat regelmäßig ab. Sämtliche Informations- und 

Berichtspflichten des Vorstands an den Aufsichtsrat sind in der Geschäftsordnung für den Vorstand 

festgelegt. Der Aufsichtsrat stellt die Mitglieder des Vorstands zusammen und entscheidet, aus wie vie-
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len Mitgliedern der Vorstand besteht. Darüber hinaus entscheidet der Aufsichtsrat, ob es einen Vor-

standsvorsitzenden geben soll, benennt diesen und beschließt, ob stellvertretende Mitglieder oder ein 

stellvertretender Vorsitzender bestellt werden soll. Derzeit besteht der Vorstand der CAMERIT AG je-

doch nur aus einem Mitglied. 

 

Der Aufsichtsratsvorsitzende entscheidet, ob der Vorstand an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen 

darf. Im maßgeblichen Zeitraum hat der Aufsichtsrat jeweils zunächst ohne den Vorstand getagt, ihn im 

Lauf der Aufsichtsratssitzungen dann zur Sitzung dazu gebeten. 

 

Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. Ferner hat er eine Geschäftsordnung für den 

Vorstand erlassen, die einen Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte sowie einen Geschäftsvertei-

lungsplan enthält.  

 

Die CAMERIT AG arbeitet seit der letzten Emission eines Hesse Newman Fonds im Jahre 2013 mit 

einem reduzierten Geschäftsbetrieb, weshalb die CAMERIT AG schon seit dem 1. Januar 2015 nur 

noch von einem Vorstandsmitglied geleitet wird. Der seit dem 15. Dezember 2020 amtierende Vorstand 

Herr Stefan Trumpp ist zum 31.Dezember 2025 auf eigenen Wunsch in bestem gegenseitigen Einver-

nehmen ausgeschieden. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 hat Herr David Cornelius das Amt des 

Vorstands übernommen. Im Sinne eines gleitenden Übergangs wurde die Camerit AG in dem Zeitraum 

vom 1. Dezember 2025 bis 31. Dezember 2025 ausnahmsweise zeitgleich von zwei Vorständen gelei-

tet.   

 

Der Aufsichtsrat der CAMERIT AG besteht aus drei Mitgliedern. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist 

Herr Dr. Marcus Simon, seine Stellvertreterin Frau Daja H. Böhlhoff. Weiteres Mitglied des Aufsichtsrats 

ist Frau Petra Piorreck. 

 

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Unternehmensführung und ist in alle grund-

legenden Entscheidungen eingebunden. Beschlüsse werden regelmäßig in physischen Sitzungen ge-

troffen und nur bei Entscheidungen, die mit großer Eile getroffen werden müssen, wird von der Möglich-

keit Gebrauch gemacht, Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren zu fassen. Beschlussanträge wer-

den den Teilnehmern in der Regel vor jeder Sitzung schriftlich mitgeteilt. 

 

In seinem Bericht an die Aktionäre und in der Hauptversammlung erläutert der Aufsichtsrat jährlich die 

Erledigung seiner Aufgaben. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (FISG) hat die Gesellschaft Ende 2021 

einen Prüfungsausschuss gebildet. Dieser Ausschuss überwacht die Arbeit des Wirtschaftsprüfers und 

des Vorstands im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und wurde als Folge des Wirecard-Skandals 

gesetzlich implementiert. In unserer Gesellschaft leitet aufgrund ihrer umfassenden Sachkenntnis als 

Steuerberaterin Frau Petra Piorreck diesen Ausschuss. Herr Dr. Simon, der ebenfalls über langjährige 

Erfahrungen im Bereich der Bilanzierung und Jahresabschlusserstellung verfügt, ist ihr Stellvertreter. 

Frau Böhlhoff ist ebenfalls Mitglied des Ausschusses. Weitere Ausschüsse wurden nicht gebildet.  

 

Die Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Vorstand ist sehr eng und vertrauensvoll, so treffen sich ins-

besondere der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstand regelmäßig, um aktuelle Fragen zu erörtern. 

Darüber hinaus informiert der Vorstand den Aufsichtsratsvorsitzenden mündlich und schriftlich über ak-

tuelle Entwicklungen. 
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Der Aufsichtsrat hat mit Beschlüssen vom 23. März 2011 und 25. September 2015 folgende konkrete 

Zielsetzungen für die künftige Besetzung des Aufsichtsrats festgelegt: 

 

„Der Aufsichtsrat soll sich bei künftigen Vorschlägen für die Wahlen zum Aufsichtsrat gem. § 124 Abs. 

3 AktG vornehmlich von folgenden Kriterien leiten lassen: 

 

• Unabdingbare Voraussetzung für jeden zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten ist die fachliche 

Qualifikation und Erfahrung, die den Kandidaten befähigt, die Geschäfte des Unternehmens 

nachzuvollziehen, zu analysieren und zu bewerten und die hierzu vorgelegten Berichte, Infor-

mationen und Erläuterungen verständig zu würdigen. 

• Zumindest ein Mitglied des Aufsichtsrats soll über die in § 100 Abs. 5 AktG beschriebene Sach-

kunde verfügen (Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung). 

• Aufsichtsratsmitglieder sollen im Regelfall zum Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. 

• Vielfalt (Diversity) und Internationalität der Kandidaten sollen bei der Auswahl berücksichtigt 

werden. 

• Ein Aufsichtsratsmitglied soll dem Aufsichtsrat in der Regel nicht länger als für die Dauer von 

zwei vollen gesetzlichen Amtsperioden (insgesamt rund zehn Jahre) angehören. 

• Die Wahlvorschläge sollen das Ziel einer Beteiligung von Frauen im Aufsichtsrat in Höhe von 

mindestens 30% berücksichtigen.“ 

 

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 25. September 2015 die Zahl der seiner Ein-

schätzung nach angemessener Mindestanzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder auf "ein Mitglied" 

festgelegt. Angesichts eines nur dreiköpfigen Aufsichtsrats könnte eine höhere Anzahl die Schwierig-

keiten bei Neubesetzungen weiter verschärfen. Hiernach sind als unabhängig anzusehen Aufsichtsrats-

mitglieder, die nicht in einer geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft, ihren Orga-

nen, einem kontrollierenden Aktionär oder mit diesem verbundenen Unternehmen stehen, die einen 

wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt zu begründen vermöchte. Derzeit wer-

den die Aufsichtsratsmitglieder Frau Daja H. Böhlhoff und Frau Petra Piorreck als unabhängig angese-

hen. 

 

Ergänzend zu den vorstehenden Zielvorgaben hat der Aufsichtsrat für das Gesamtgremium am 

25. März 2019 ein Kompetenzprofil gemäß den Vorgaben des DCGK erstellt, welches neben den bis-

herigen Zielvorgaben auch noch insbesondere folgende Anforderungen umfasst: 

 

• Kontinuität des Gremiums 

• Vertretung der Eigentümerstruktur 

• Kenntnisse im Bereich Recht 

• Branchenkenntnisse bezüglich geschlossener Sachwerte-Fonds 

• Erfahrung mit Schiffsfonds 

• Immobilienkenntnisse 

• zeitliche Verfügbarkeit 

• Erfahrungen im erfolgreichen Führen von börsennotierten Unternehmen 

 

Die Umsetzung dieser Zielsetzung und die Ausfüllung dieses Kompetenzprofils findet unmittelbar bei 

jeder folgenden Aufsichtsratswahl statt. 
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Der Vorstand hat am 22. September 2015 folgende Zielgröße gemäß § 76 Abs. 4 AktG festgelegt: Frau-

enzielanteil unterhalb Vorstand 30 Prozent. Diese Zielsetzung wurde bislang nicht erreicht, da die Ge-

sellschaft außer dem Vorstand über keinen weiteren Mitarbeiter verfügt und die Quotenvorgaben daher 

unerreichbar geworden sind. 

 

Der Aufsichtsrat hat am 25. September 2015 gem. § 111 Abs. 5 AktG – neben der oben genannten 

Zielgröße für den Aufsichtsrat – folgende Zielgröße für die Besetzung des Vorstands festgelegt: Frau-

enanteile im Vorstand 30 Prozent. Diese Zielsetzung wurde nicht erreicht: Im gesamten Geschäftsjahr 

2025 besteht der Vorstand nur aus einem, bzw. im Dezember 2025 zwei männlichen Vorstandsmitglie-

dern.  

 

Integrität - Vermeidung von Interessenskonflikten 

Ein wesentlicher Aspekt der Unternehmensführung ist die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit. 

Alle Organmitglieder stellen sicher, dass die von ihnen zur Unterstützung einbezogenen Mitarbeiter die 

Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten. Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat be-

achten die Regeln ordnungsgemäßer Unternehmensführung.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat sind gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex dem Unterneh-

mensinteresse und damit den Aktionären, seinen Arbeitnehmern und sonstigen dem Unternehmen ver-

bundenen Gruppen (Stakeholder) verpflichtet. Auch Mitarbeiter dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tä-

tigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten ungerechtfertigte Vorteile fordern oder an-

nehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren. Vor diesem Hintergrund sind der Vorstand 

und die Aufsichtsratsmitglieder verpflichtet, etwaige Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat zu melden. In 

der Folge ist der Aufsichtsrat verpflichtet, etwaige Interessenkonflikte in seinem Bericht an die Haupt-

versammlung offenzulegen. 

 

Weitere, vom Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern wahrgenommene Mandate in gesetzlich zu bilden-

den Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen bestanden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht. 

 

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte und Anteilsbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat 

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sind nach Art. 19 MAR (Market Abuse Regulation EU, Markt-

missbrauchsverordnung (EU) 596/2014) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von 

Aktien der CAMERIT AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der 

Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten 

Geschäfte die Summe von 20.000 Euro erreicht oder übersteigt. Sämtliche Geschäfte werden im Be-

reich Investor Relations unter Basisinformationen / Eigengeschäfte auf https://www.camerit.de /basisin-

formationen veröffentlicht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren erneut keine Geschäfte dieser Art zu 

vermelden. 

 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechen den Anforderungen des deutschen HGB. Der 

Vorstand erstellt den Jahresabschluss sowie den Lagebericht. Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer 

erfolgt die Vorlage an den Aufsichtsrat zur Feststellung. 
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Gemäß Absprache mit dem Abschlussprüfer wird der Vorsitzende des Aufsichtsrats über Ausschluss- 

beziehungsweise Befreiungsgründe, die während der Prüfung auftreten, umgehend informiert. Der Ab-

schlussprüfer nimmt an den Beratungen des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss und den Lagebe-

richt teil und berichtet über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. 

 

Transparenz 

Die Gesellschaft hält das für sie nach dem Gesetz und den anwendbaren Börsenordnungen geltende 

Berichterstattungswesen insbesondere mit Blick auf den Geschäftsumfang der Gesellschaft nach Ver-

äußerung nahezu aller wesentlichen Vermögensgegenstände der CAMERIT AG für hinreichend. Die 

Gesellschaft hat daher der Empfehlung F.1 DCGK 2022 in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergan-

genheit nicht entsprochen und wird ihr aus dem gleichen Grund auch zukünftig nicht entsprechen. 

 

Im Rahmen der laufenden Öffentlichkeitsarbeit werden die Termine der Veröffentlichungen der Ge-

schäftsberichte und unterjährigen Finanzinformationen sowie der Hauptversammlung in einem „Finanz-

kalender“ mit ausreichendem Zeitvorlauf auf der Internetseite www.camerit.de publiziert. 

 

Jahresabschluss und Lagebericht der CAMERIT AG werden spätestens bis zum 30. April nach Ende 

des jeweiligen Geschäftsjahrs veröffentlicht. Während des Geschäftsjahrs werden Anteilseigner und 

Dritte zusätzlich durch den Halbjahresfinanzbericht unterrichtet. 

 

Als stets aktuelle Veröffentlichungsplattform nutzt die CAMERIT AG auch das Internet. Die Unterneh-

menswebseite www.camerit.de bietet einen Überblick aller relevanten IR-Termine sowie der wesentli-

chen Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Informationen wie der Geschäftsbericht, der Halbjahres-

finanzbericht, der Vergütungsbericht nebst Vermerk des Abschlussprüfers gem. § 162 AktG sowie die 

Unterlagen zu Hauptversammlungen stehen zum Download bereit. Neben der regelmäßigen Berichter-

stattung informiert die CAMERIT AG in Ad-hoc-Mitteilungen über nicht öffentlich bekannte Umstände, 

die geeignet sind, im Falle ihres Bekanntwerdens den Börsenkurs der CAMERIT AG zu beeinflussen. 

 

Im Folgenden wird die Entsprechenserklärung, wie sie der Aufsichtsrat am 11. Februar 2026 beschlos-

sen hat und wie sie veröffentlicht wurde, wortgetreu wiedergegeben: 

 
Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG gemäß § 161 Aktiengesetz (AktG) 

zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 

Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") geben nach pflicht-

gemäßer Prüfung folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG ab: 

Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG haben am 19. Februar 2025 die letzte Entsprechenser-

klärung zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 

in der am 27. Juni 2022 bekannt gemachten Fassung („DCGK 2022“) abgegeben. 

Die CAMERIT AG hat in dem Zeitraum seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 19. Februar 

2025 den Empfehlungen der Kodex-Kommission mit den nachfolgend beschriebenen Ausnahmen ent-

sprochen und wird ihnen zukünftig mit den nachfolgend beschriebenen Ausnahmen entsprechen: 

 

 
 
 

 

http://www.camerit.de/
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A.1 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung A.1 Satz 1 DCGK 2022 soll der Vorstand die mit den 
Sozial- und Umweltfaktoren verbundenen Risiken und Chancen für das Unter-
nehmen sowie die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Unterneh-
menstätigkeit systematisch identifizieren und bewerten. Nach der Empfehlung 
A.1 Satz 2 DCGK 2022 sollen in der Unternehmensstrategie neben den lang-
fristigen wirtschaftlichen Zielen auch ökologische und soziale Ziele angemes-
sen berücksichtigt werden. Gemäß der Empfehlung A.1 Satz 3 DCGK 2022 soll 
die Unternehmensplanung entsprechende finanzielle und nachhaltigkeitsbezo-
gene Ziele umfassen. 

In Anbetracht der zwischenzeitlichen Beendigung des operativen Geschäfts 

der Gesellschaft und aufgrund des Umstands, dass an sich eine Liquidation 

der Gesellschaft sachgerecht wäre, sind mit Sozial- und Umweltfaktoren ver-

bundene Risiken und Chancen der Unternehmenstätigkeit nicht erkennbar. 

Die Gesellschaft verfolgt keine Unternehmensstrategie mehr, in der ökologi-

sche und soziale Ziele angemessen berücksichtigt werden könnten. Dement-

sprechend umfasst die Unternehmensplanung auch keine entsprechenden fi-

nanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Ziele. 

A.2 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung A.2 DCGK 2022 soll der Vorstand bei der Besetzung 
von Führungspositionen im Unternehmen auf Diversität achten.  

Neben dem Alleinvorstand war im maßgeblichen Zeitraum kein weiterer Mitar-

beiter bei der Gesellschaft beschäftigt. Neueinstellungen wurden nicht vorge-

nommen und sind für die Zukunft nicht geplant. Sollten in der Zukunft Füh-

rungspositionen neu besetzt werden, würde der Vorstand auf Diversität ach-

ten.  

A.3 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung A.3 Satz 1 DCGK 2022 sollen das interne Kontrollsys-
tem und das Risikomanagementsystem, soweit nicht bereits gesetzlich gebo-
ten, auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele abdecken. Dies soll die Prozesse und 
Systeme zur Erfassung und Verarbeitung nachhaltigkeitsbezogener Daten mit 
einschließen. 

In Anbetracht der zwischenzeitlichen Beendigung des operativen Geschäfts 

der Gesellschaft sind Risiken für nachhaltigkeitsbezogene Ziele kaum denk-

bar. Die Erfassung und Verarbeitung nachhaltigkeitsbezogener Daten finden 

nicht statt, wären mangels operativen Geschäfts aber aus Sicht von Vorstand 

und Aufsichtsrat auch überzogen. 

A.4 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung A.4 DCGK 2022 soll Beschäftigten auf geeignete 
Weise die Möglichkeit eingeräumt werden, geschützt Hinweise auf Rechtsver-
stöße im Unternehmen zu geben.  

Vorstand und Aufsichtsrat haben aufgrund des auf eine Person (nur der Vor-

stand) abgesunkenen Personalstands der Gesellschaft und angesichts der mit 

der Errichtung von solchen Systemen verbundenen erheblichen Kosten auf 

die Einführung über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehender Maßnah-

men verzichtet. Es ist beabsichtigt, diese Praxis auch in der Zukunft beizube-

halten, es sei denn, dass sich der Umfang der Geschäftstätigkeit oder die An-

zahl der Mitarbeiter wesentlich ändern sollte; hiervon wird aber nicht mehr 

ausgegangen. 
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B.1 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung B.1 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat bei der Zusam-
mensetzung des Vorstands auf Diversität achten.  

Bei der Gesellschaft besteht der Vorstand aus einer Person, so dass zwangs-

läufig keine Diversität besteht. Bei der Besetzung des Vorstandspostens im 

Dezember 2025 hat der Aufsichtsrat nach geeigneten Kandidaten unabhängig 

von Geschlecht und Herkunft Ausschau gehalten. Der Aufsichtsrat ist grund-

sätzlich bestrebt, bei der zukünftigen Zusammensetzung des Vorstands auf 

Diversität zu achten, strebt aber nicht allein wegen des Gedankens der Diver-

sität eine geänderte Zusammensetzung an.  

B.2 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung B.2 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat gemeinsam mit 
dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen; die Vorgehens-
weise soll in der Erklärung zur Unternehmensführung beschrieben werden. 

Eine derartige langfristige Nachfolgeplanung bestand bei der CAMERIT AG im 

maßgeblichen Zeitraum nicht und ist auch für die Zukunft nicht geplant. Hinter-

grund ist, dass die Gesellschaft ihr operatives Geschäft mittlerweile beendet 

hat und grundsätzlich eine Liquidation sachgerecht wäre (die allerdings unter 

Umständen erst Ende 2028 durchgeführt werden könnte). In dieser Phase ist 

eine langfristige Nachfolgeplanung aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. Vor diesem Hintergrund ist die Bestel-

lung des derzeitigen Alleinvorstands zunächst lediglich bis zum 31. Dezember 

2026 erfolgt. Dementsprechend wurde in der Vergangenheit und wird zukünf-

tig eine solche langfristige Nachfolgeplanung auch in der Erklärung zur Unter-

nehmensführung nicht angegeben werden. 

B.5 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung B.5 DCGK 2022 soll für Vorstandsmitglieder eine Al-
tersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angege-
ben werden.  

Eine formale Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist bei der Gesellschaft im 
maßgeblichen Zeitraum nicht festgelegt worden und soll auch in der Zukunft 
nicht festgelegt werden. Der Aufsichtsrat hält es für sachgerecht, die Eignung 
von Vorstandsmitgliedern im Einzelfall und nicht anhand einer festen Alters-
grenze zu bestimmen. Aus dem gleichen Grund wurde in der Vergangenheit 
und wird zukünftig eine solche Altersgrenze auch in der Erklärung zur Unter-
nehmensführung nicht angegeben. 

C.1 Satz 1 bis 

Satz 4 DCGK 

2022: 

Gemäß der Empfehlung C.1 Satz 1 und Satz 2 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat 
für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil 
für das Gesamtgremium erarbeiten. Dabei soll der Aufsichtsrat auf Diversität 
achten. Nach der Empfehlung C.1 Satz 3 DCGK 2022 soll das Kompetenzprofil 
des Aufsichtsrats auch Expertise in für das Unternehmen bedeutsamen Nach-
haltigkeitsfragen umfassen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptver-
sammlung sollen diese Ziele berücksichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung 
des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium anstreben. Nach der Empfeh-
lung C.1 Satz 4 DCGK 2022 soll der Stand der Umsetzung in Form einer Qua-
lifikationsmatrix in der Erklärung zur Unternehmensführung offengelegt werden. 
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Der Empfehlung zur Benennung konkreter Ziele und zur Erarbeitung eines 

Kompetenzprofil ist der Aufsichtsrat mit Beschlüssen vom 23. März 2011 und 

25. September 2015 und 25. März 2019 grundsätzlich nachgekommen; die 

Zielvorgaben werden seither im jeweiligen Corporate Governance Bericht wie-

dergegeben. Die Zielvorgaben sollen unter anderem Vielfalt (Diversität) und 

die Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigen. Feste Quo-

ten oder zahlenmäßige Untergrenzen hierzu enthielten und enthalten die be-

schlossenen Zielvorgaben nicht und es bestehen keine Bestrebungen, dies zu 

ändern. Der Aufsichtsrat hält es für sachgerecht, die Umsetzung der konkreten 

Ziele durch Entscheidungen im Einzelfall anzustreben. Der Aufsichtsrat setzt 

sich aus den Berufsgruppen Steuerberatung, Jura und Finanzdienstleistungen 

zusammen, die Offenlegung in Form einer Qualifikationsmatrix ist nicht ge-

plant.  

C.2 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung C.2 DCGK 2022 soll für Aufsichtsratsmitglieder eine 
Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung ange-
geben werden.  

Eine formale Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist bei der CAMERIT AG 

im maßgeblichen Berichtszeitraum nicht festgelegt worden und soll auch in 

der Zukunft nicht festgelegt werden. Der Aufsichtsrat hält es für sachgerecht, 

die Eignung von Aufsichtsratsmitgliedern im Einzelfall und nicht anhand einer 

festen Altersgrenze zu bestimmen. Aus dem gleichen Grund wurde in der Ver-

gangenheit und wird zukünftig eine solche Altersgrenze auch in der Erklärung 

zur Unternehmensführung nicht angegeben. 

D.1 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung D.1 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat sich eine Ge-
schäftsordnung geben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich machen. 

Für den Aufsichtsrat bestand im maßgeblichen Zeitraum eine Geschäftsord-

nung. Der Aufsichtsrat erachtet diese allerdings als Teil der vertraulichen Bin-

nenorganisation des Gremiums und hat diese daher bislang nicht auf der In-

ternetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht und beabsichtigt, dies auch 

zukünftig nicht zu tun.  

D.2 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung D.2 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat abhängig von den 
spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglie-
der fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden. Die jeweiligen Ausschussmitglieder 
und der Ausschussvorsitzende sollen namentlich in der Erklärung zur Unterneh-
mensführung genannt werden.  

Auf die Bildung von Ausschüssen, mit Ausnahme des obligatorischen Prü-

fungsausschusses, wurde aufgrund des Geschäftsumfangs der Gesellschaft 

im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit verzichtet und soll auch zu-

künftig verzichtet werden. Dementsprechend erfolgte in der Vergangenheit 

und erfolgt auch zukünftig keine diesbezügliche Nennung in der Erklärung zur 

Unternehmensführung.  
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D.4 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung D.4 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat einen Nominie-
rungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner be-
setzt ist und dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten für dessen Vorschläge an 
die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern benennt.  

Auf die Bildung von Ausschüssen wurde aufgrund des Geschäftsumfangs der 

Gesellschaft im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit verzichtet und 

soll auch zukünftig – mit Ausnahme des obligatorischen Prüfungsausschusses 

– verzichtet werden. 

D.6 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung D.6 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat regelmäßig auch 
ohne den Vorstand tagen. 

Im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit hat der Aufsichtsrat regelmä-

ßig in den Präsenzsitzungen zunächst ohne den Vorstand getagt, der dann 

zum Ende der Sitzung hinzugebeten wurde. Diese Praxis soll für die Zukunft 

beibehalten werden. 

D.12 Satz 2 

DCGK 2022: 

Gemäß der Empfehlung D.12 Satz 2 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat in der 
Erklärung zur Unternehmensführung berichten, ob und wie eine Selbstbeurtei-
lung durchgeführt wurde. 

Dieser Empfehlung wurde für den maßgeblichen Zeitraum in der Vergangen-

heit nicht entsprochen und auch für die Zukunft ist nicht beabsichtigt, dieser 

Empfehlung zu entsprechen.  

F.1 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung F.1 DCGK 2022 soll die Gesellschaft den Aktionären 
unverzüglich sämtliche wesentlichen neuen Tatsachen, die Finanzanalysten 
und vergleichbaren Adressaten mitgeteilt worden sind, zur Verfügung stellen.  

Die Gesellschaft hält das für sie nach dem Gesetz und den anwendbaren Bör-

senordnungen geltende Berichterstattungswesen insbesondere mit Blick auf 

den sehr geringen Geschäftsumfang der Gesellschaft für hinreichend. Die Ge-

sellschaft hat daher der Empfehlung in dem maßgeblichen Zeitraum in der 

Vergangenheit nicht entsprochen und wird ihr aus dem gleichen Grund auch 

zukünftig nicht entsprechen.  

F.2 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung F.2 DCGK 2022 sollen der Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die ver-
pflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende 
des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein.  

Die Gesellschaft hat in dem maßgeblichen Zeitraum für die Vergangenheit die 

vorgenannten Fristen nicht eingehalten und beabsichtigt diese auch für die Zu-

kunft nicht einzuhalten, sondern sich stattdessen an den gesetzlichen Fristen 

und an den einschlägigen Fristen der Börsenordnungen zu orientieren. Eine 

Verkürzung auf die in der Empfehlung genannten Fristen würde für die Gesell-

schaft möglicherweise zu wirtschaftlich unverhältnismäßigen Kosten führen.  
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F.3 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung F.3 DCGK 2022 soll die Gesellschaft unterjährig neben 
dem Halbjahresfinanzbericht in geeigneter Form über die Geschäftsentwick-
lung, insbesondere über wesentliche Veränderungen der Geschäftsaussichten 
sowie der Risikosituation, informieren, wenn sie nicht zu Quartalsmitteilungen 
verpflichtet ist. 

Die Gesellschaft hält das für sie nach dem Gesetz und den anwendbaren Bör-

senordnungen geltende Berichterstattungswesen insbesondere mit Blick auf 

den sehr geringen Geschäftsumfang der Gesellschaft für hinreichend. Die Ge-

sellschaft hat daher der Empfehlung in dem maßgeblichen Zeitraum in der 

Vergangenheit nicht entsprochen und wird ihr aus dem gleichen Grund auch 

zukünftig nicht entsprechen. 

G.1 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung G.1 DCGK 2022 soll im Vergütungssystem insbeson-
dere festgelegt werden, 

- wie für die einzelnen Vorstandsmitglieder die Ziel-Gesamtvergütung 
bestimmt wird und welche Höhe die Gesamtvergütung nicht überstei-
gen darf (Maximalvergütung), 

- welchen relativen Anteil die Festvergütung einerseits sowie kurzfristig 
variable und langfristig variable Vergütungsbestandteile andererseits 
an der Ziel-Gesamtvergütung haben, 

- welche finanziellen und nichtfinanziellen Leistungskriterien für die Ge-
währung variabler Vergütungsbestandteile maßgeblich sind, 

- welcher Zusammenhang zwischen der Erreichung der vorher verein-
barten Leistungskriterien und der variablen Vergütung besteht, 

- in welcher Form und wann das Vorstandsmitglied über die gewährten 
variablen Vergütungsbeträge verfügen kann 

Der Aufsichtsrat hat am 24. September 2021 erstmalig ein Vergütungssystem 

mit Wirkung zum 1. Januar 2021 für die Mitglieder des Vorstands beschlos-

sen, welches durch die Hauptversammlung am 17. Juni 2025 erneut gebilligt 

worden ist. Dabei hat der Aufsichtsrat jedoch von der Festsetzung von variab-

len Vergütungsbestandteilen und der Benennung der geforderten Folgeanga-

ben, welche wegen des Verzichts auf variable Vergütungsbestandteile nicht 

sinnvoll sind, abgesehen. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass eine Fest-

vergütung in der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft eine angemessene 

Honorierung für den Vorstand darstellt. Die Gesellschaft hat der Empfehlung 

daher in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht entsprochen 

und wird ihr aus dem gleichen Grund auch zukünftig nicht entsprechen. 

G.3 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung G.3 DCGK 2022 soll zur Beurteilung der Üblichkeit der 
konkreten Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen 
Unternehmen der Aufsichtsrat eine geeignete Vergleichsgruppe anderer Unter-
nehmen heranziehen, deren Zusammensetzung er offenlegt. Der Peer Group-
Vergleich ist mit Bedacht zu nutzen, damit es nicht zu einer automatischen Auf-
wärtsentwicklung kommt.  

Mit Blick auf den sehr geringen Geschäftsumfang der Gesellschaft besteht 

nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine geeignete Vergleichsgruppe. Des-

halb liegt die derzeitige Vergütung des Alleinvorstandes deutlich unterhalb der 
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üblichen Vergütung von Vorstandsmitgliedern anderer börsennotierter Aktien-

gesellschaften. Der Empfehlung wurde deshalb in dem maßgeblichen Zeit-

raum in der Vergangenheit nicht entsprochen und aus dem gleichen Grund 

wird dieser Empfehlung in der Zukunft nicht entsprochen werden.  

G.4 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung G.4 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat zur Beurteilung 
der Üblichkeit innerhalb des Unternehmens das Verhältnis der Vorstandsvergü-
tung zur Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insge-
samt und dieses auch in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigen.  

Bei der Gesellschaft war im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit ne-

ben dem Alleinvorstand kein weiterer Mitarbeiter tätig. Neueinstellungen sind 

nicht geplant. Es fehlt daher an einer relevanten Vergleichsgruppe. Der Emp-

fehlung wurde deshalb in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit 

nicht entsprochen und aus dem gleichen Grund wird dieser Empfehlung in der 

Zukunft nicht entsprochen werden.  

G.6 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung G.6 DCGK 2022 soll die variable Vergütung, die sich 
aus dem Erreichen langfristig orientierter Ziele ergibt, den Anteil aus kurzfristig 
orientierten Zielen übersteigen. 

Eine variable Vergütung wurde im maßgeblichen Zeitraum nicht gewährt, da 

diese in Anbetracht der zwischenzeitlichen Beendigung des operativen Ge-

schäfts der CAMERIT AG als nicht zweckmäßig angesehen wird. Der Empfeh-

lung wurde deshalb in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht 

entsprochen und aus dem gleichen Grund wird dieser Empfehlung in der Zu-

kunft nicht entsprochen werden. 

G.7 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung G.7 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat für das bevorste-
hende Geschäftsjahr für jedes Vorstandsmitglied für alle variablen Vergütungs-
bestandteile die Leistungskriterien festlegen, die sich – neben operativen – vor 
allem an strategischen Zielsetzungen orientieren sollen. Der Aufsichtsrat soll 
festlegen, in welchem Umfang individuelle Ziele der einzelnen Vorstandsmit-
glieder oder Ziele für alle Vorstandsmitglieder zusammen maßgebend sind. 

Eine variable Vergütung wurde im maßgeblichen Zeitraum weder gewährt 

noch für die Zukunft vereinbart, da diese angesichts der zwischenzeitlichen 

Beendigung des operativen Geschäfts der CAMERIT AG als nicht zweckmä-

ßig angesehen wird. Leistungskriterien oder individuelle Ziele waren mithin 

nicht festzulegen. Der Empfehlung wurde deshalb in dem maßgeblichen Zeit-

raum in der Vergangenheit nicht entsprochen und aus dem gleichen Grund 

wird dieser Empfehlung in der Zukunft nicht entsprochen werden. 

G.9 DCGK 2022 Gemäß der Empfehlung G.9 DCGK 2022 soll der Aufsichtsrat nach Ablauf des 
Geschäftsjahres in Abhängigkeit von der Zielerreichung die Höhe der individuell 
für dieses Jahr zu gewährenden Vergütungsbestandteile festlegen. Die Zieler-
reichung soll dem Grunde und der Höhe nach nachvollziehbar sein. 
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Da keine variable Vergütung gewährt wurde, konnte die Zielerreichung nicht 

zur Grundlage für die Bemessung der individuell zu gewährenden Vergütungs-

bestandteile gemacht werden. Dies ist auch für die Zukunft nicht beabsichtigt. 

G.10 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung G.10 DCGK 2022 sollen die dem Vorstandsmitglied 
gewährten variablen Vergütungsbeträge von ihm unter Berücksichtigung der je-
weiligen Steuerbelastung überwiegend in Aktien der Gesellschaft angelegt oder 
entsprechend aktienbasiert gewährt werden. Über die langfristig variablen Ge-
währungsbeträge soll das Vorstandsmitglied erst nach vier Jahren verfügen 
können.  

In dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit wurden keine variablen 

Vergütungsbestandteilen gewährt und konnten dementsprechend überhaupt 

nicht in Aktien der Gesellschaft angelegt oder aktienbasiert gewährt werden 

und diese Praxis wird auch für die Zukunft beibehalten. Die Auflage eines Akti-

enoptionsprogramms wäre für die Gesellschaft mit unverhältnismäßig hohen 

Kosten verbunden. Zudem wäre eine aktienbasierte Vergütung angesichts des 

geringen Streubesitzes sowie der der zwischenzeitlichen Beendigung des 

operativen Geschäfts der Gesellschaft nicht sachgerecht.  

G.11 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung G.11 DCGK 2022 soll in begründeten Fällen eine vari-
able Vergütung einbehalten oder zurückgefordert werden können. 

In dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit wurden keine variablen 

Vergütungsbestandteilen gewährt, weshalb auch keine Rückforderungsklausel 

vereinbart wurde. Der Empfehlung wurde deshalb in dem maßgeblichen Zeit-

raum in der Vergangenheit nicht entsprochen und aus dem gleichen Grund 

wird dieser Empfehlung in der Zukunft nicht entsprochen werden.  

G.17 DCGK 2022: Gemäß der Empfehlung G.17 DCGK 2022 soll bei der Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder der höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und des stellver-
tretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden und der Mit-
glieder von Ausschüssen angemessen berücksichtigt werden.  

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Vorsitzende des Aufsichts-

rats und sein Stellvertreter gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Ge-

sellschaft vom 21. Juli 2016, bestätigt und gebilligt durch Beschluss der 

Hauptversammlung vom 10. November 2021, die gleiche jährliche Vergütung 

wie die übrigen Aufsichtsratsmitglieder erhalten. Die Hauptversammlung hatte 

seinerzeit auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat eine Absenkung der 

jährlichen Festvergütung pro Aufsichtsratsmitglied von EUR 30.000 auf 

EUR 10.000 beschlossen und dies mit dem veränderten Geschäftsumfang der 

Gesellschaft begründet. Es ist nicht beabsichtigt, der Hauptversammlung eine 

Änderung dieser Aufsichtsratsvergütung vorzuschlagen. Aufsichtsratsaus-

schüsse bestanden bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 nicht. Seit dem 1. 

Januar 2022 besteht ein obligatorischer Prüfungsausschuss, es war und ist je-

doch nicht beabsichtigt, die Ausschusstätigkeit gesondert zu vergüten. 

Hamburg, 11. Februar 2026 
Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG 
 


